
4378 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 13. November 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Leistung eines weiteren Beitrages zur Weltbank­
Konsultativgruppe für internationale landwirtschaftliche Forschung 
(CGIAR) 

Die "Consultative Group on International Agricultural Research 11 

(Konsultativgruppe für internationale landwirtschaftliche Forschung, 
CGIAR) wird von der Weltbank gemeinsam mit der Organisation für Ernährung 
und Landwirtschaft der Vereinten Nationen (FAD) und dem Entwicklungs­
programm der Vereinten Nationen (UNDP) gefördert. Sie wurde 1971 mit dem 
Ziel gegründet, sich international mit jenen technologisch schwierigen 
Problemen der Nahrungsmittelproduktion in Entwicklungsländern zu befas­
sen, die von anderen Organisationen nicht in ausreichendem Maße berück­
sichtigt werden. Die CGIAR ist eine Vereinigung von ländern, multilatera­
len Entwicklungsorganisationen und privaten Stiftungen, die ein weltwei­
tes Netz von 13 internationalen Agrarforschungszentren sowie deren Pro­
gramme finanziert. 

Österreich ist dieser Konsultativgruppe im Jahre 1985 beigetreten 
und hat seit 1986 jährlich Beiträge in Höhe von 1 Million US-Dollar ge­
leistet. 

Durch den vorliegenden Beschluß des Nationalrates sollen die öster­
reichischen Beitragsleistungen zur CGIAR für die Jahre 1993 bis 1995 in 
der Höhe von jährlich 1,5 Millionen US-Dollar ermöglicht werden. Mit die­
ser Beitragssteigerung sollen die seit Beitritt eingetretenen Kaufkraft­
veränderungen sowie die Wechselkursveränderungen zumindest teilweise aus­
geglichen werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 17. November 1992 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit den An­
trag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 13. November 1992 betref­
fend ein Bundesgesetz über die leistung eines weiteren Beitrages zur 
Weltbank-Konsultativgruppe für internationale landwirtschaftliche For­
schung (CGIAR) wird kein Einspruch erhoben. 

Dr. Alfred Gusenbauer 
Berichterstatter 

23030.0020/22-92 

Wien, 1992 11 17 

Anna Elisabeth H ase 1 b ach 
Vorsitzende 
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